
Der Inform ationsaustausch erfolgt durch Sichtzeichen.

Die Treffs können als p lanm äßige Treffs, außerp lanm äßige  T reffs  und  bes tän 
dige Treffs organisiert werden.

Planmäßige Treffs sind nach Ort, Uhrzeit und D a tum  festgelegte Z usam m en
künfte. Sie sind nicht m it  konstanter, periodischer R egelm äßigkeit zu w ieder
holen. sondern jeweils nach opera tiver  Notwendigkeit und Möglichkeit fest- 
zulegen.

Außerplanm äßige Treffs  sind Zusam m enkünfte , die zw ar  nach O rt  und Uhrzeit, 
nicht aber bezüglich des D atum s vere inbart  w urden. Je  nach opera tiver  N o t
wendigkeit können außerp lanm äßige  Treffs für  jeden Tag angefo rde r t  werden.

Beständige Treffs  sind nach Ort, U hrzeit  und Tag fest vere inbarte  Z usam m en
künfte. Sie sind dann w ahrzunehm en, wenn die reguläre  V erb indung  abgerissen 
ist. andere festgelegte V erb indungsar ten  nicht anw en d b a r  oder nicht m eh r  die 
AufrechterhaHung der  V erb indung  gewährleisten. Die Festlegungen  fü r  b es tän 
dige Treffs sind fü r  einen längeren Z e itraum  zu vereinbaren.

Hoho A nforderungen sind an die Absicherung der Treffs  zu stellen.

Treffern.- müssen so gewählt werden, daß

— ein unverdächtiges Aufsuchen und  Verlassen durch die T re f fp a r tn e r  möglich
is t :

— sich T re ffpa r lncr  die erforderliche Zeit am Treffo r t  au fh a l len  können, ohne .
Verdacht zu erregen;

— sie von den T re ffp a r tn ern  möglichst auf ge trennten  Wegen aufgesucht und  
verlassen werden können ;

— günstige Bedingungen fü r  das rechtzeitige E rkennen  feindlicher Aktiv itä ten  
auf den Wegen zu Treffs, w ährend  der Treffs  sowie beim  Verlassen der 
Trefforu ' vorhanden  sind:

— die Möglichkeiten fü r  eine Überwachung der Treffs  durch die feindlichen 
Organe weitgehend ausgeschlossen werden.

K onzentrationspunkte  fü r  Aktiv itä ten  der feindlichen Polizei- und A bw ehr-  
organe sind nach Möglichkeit zu meiden.

Auf dem Wege zu Treffs, w ährend  der  Treffs und  beim Verlassen der  Treff  orte 
sind weitere geeignete S icherheitsm aßnahm en durchzuführen.

Solche M aßnahm en sind:

— Kontrollstrecken zur eigenen und zur gegenseitigen Absicherung der Treff-  
pa r lne r  gegen eine feindliche Observation:

— Freizeichen bei den T re ffp a r tn e rn  und im Falle der N utzung  von KW auch 
bei der K W :

— Erkennungszeichen;

— Sichtlreffs vor dem eigentlichen Treff;

— Legenden fü r  das Aufsuchen des Treffortes sowie fü r  den U rsprung  der 
Be k a nntschaft.


